
Teil A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.

N

PLANZEICHenerläuterung

Teil B: Textteil
festsetzungen (Analog § 9 BauGB)

1.	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

SONSTIGES SONDERGEBIET   
„Hotel mit angegliedertem betreu­
tem Wohnen“
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. § 11 
Abs. 2 BauNVO

Zulässig sind:

 

2.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. §§ 16 - 
21A BauNVO

2.1 grundflächenzahl (GRZ)
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. §§ 16, 
19 BauNVO

Analog § 11 Abs. 2 BauGB wird als Art der baulichen 
Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet „Hotel mit an-
gegliedertem betreutem Wohnen“ festgesetzt.

•	 Betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtung sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Hotel mit 
insgesamt bis zu max. 230 Wohneinheiten,

•	 Konferenz-, Tagungs- und Schulungsräume,
•	 an den Hotelbetrieb angegliederte Schank- und 

Speisewirtschaft, sonstige Gastronomie, Bistro, 
Restaurant,

•	 Gesundheitszentrum,
•	 Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwe-

cke, Wellness, Massage und sonstige Anwendun-
gen sowie für Kosmetik,

•	 Anlagen für die Pflege (z.B. Sanitäranlagen, Pfle-
gestation u.ä.),

•	 den Bedürfnissen der Bewohner und Gäste ent-
sprechende Anlagen für Dienstleistungen und 
Aktivitäten, wie insbesondere Gruppenbereiche, 
Anlagen für gemeinschaftliche Aktivitäten und 
Therapie, 

•	 dem betreuten Wohnen und der Hotelanlage die-
nende und untergeordnete Aufenthalts-, Sozial-, 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsräume,

•	 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die der Anlage zugeordnet und ihr gegenüber 
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind,

•	 alle weiteren zum Betrieb der zulässigen Nutzun-
gen erforderlichen Nebenanlagen, Funktionsräu-
me, Abstellräume, Zugänge, Terrassen, Stellplätze, 
Zufahrten, Garagen, Tiefgaragen und Carports.

 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für das Sonstige 
Sondergebiet „Hotel mit angegliedertem betreutem 
Wohnen“ mit GRZ 0,6 festgesetzt. Bei der Ermittlung 
der Grundfläche sind die Grundflächen von 
1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
mitzurechnen. 

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte 
GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten oberhalb der Geländeoberfläche gem. § 19 Abs. 4 
Nr. 1 BauNVO bis zur Obergrenze von GRZ 0,8 über-
schritten werden.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten u.a. 
folgende Gesetze und Verordnungen in den jeweils 
gültigen Fassungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 11. Dezem-
ber 2012 (Amtsbl. I S. 1554).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Fe-
bruar 2009 (Amtsbl. S. 1215).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07. August 
2013 (BGBl. I S. 3154).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 1 des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalrechts) vom 19. Mai 2004 
(Amtsbl. S. 1498), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt S. 
1374).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 
76 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 
3154).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. 
I 2014 S. 2).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 28. Oktober 2008 
(Amtsbl. 2009 S. 3).

gesetzliche grundlagen

•	 Der Vorhabenträger, die Victor‘s Unternehmens-
gruppe, hat mit Schreiben vom __.__.____ die 
Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes nach § 12 BauGB beantragt. 

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat am 
__.__.____ die Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes „Hotelanlage mit ange-
gliederter Seniorenresidenz, Perl“ beschlossen (§ 
2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Vorhabenbezogenen Be
bauungsplan aufzustellen, wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebau
ungsplanes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen
schaftskataster übereinstimmen.

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 
3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung nicht 
durchgeführt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die öffent-
liche Auslegung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Hotelanlage mit angegliederter Se-
niorenresidenz, Perl“ beschlossen (§ 13a BauGB, 
§ 13 Abs. 2 BauGB  i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungs
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
hat in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Anregungen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden können, am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-

nachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). 
Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan  „Hotelanlage mit 
angegliederter Seniorenresidenz, Perl“ als Satzung 
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan besteht aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung.

•	 Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan  „Hotel-
anlage mit angegliederter Seniorenresidenz, Perl“ 
wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Perl, den __.__.____   Der  Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB und 
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hin-
gewiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Vorhaben-
bezogene Bebauungsplan „Hotelanlage mit an-
gegliederter Seniorenresidenz, Perl“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 
3 BauGB).

Perl, den __.__.____   Der  Bürgermeister

Verfahrensvermerke

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB durchgeführt. Damit gelten die Vorschriften des § 13 BauGB ent-
sprechend. Auf die Erstellung eines Umweltberichtes wird verzichtet, ebenso auf eine Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung. 

•	 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Perl wird aktuell neu aufgestellt. Der Entwurf des Flächennutzungs-
planes ist an den vorliegenden Plan anzupassen bzw. wird gem. §13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung angepasst.

•	 Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Quirinusstraße - Hammelsberg IV“ der Ge-
meinde Perl von 1995. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Be-
bauungsplan „Quirinusstraße - Hammelsberg IV“. 

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDSchG wird hin-
gewiesen.

•	 Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzum
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit  vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.

•	 Das geotechnische Gutachten zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hotelanlage mit angegliederter 
Seniorenresidenz, Perl“ der umweltgeotechnik gmbH (UGG), am Söterberg 20, 66620 Nonnweiler-Otzen-
hausen, Stand: 30.01.2013, ist zu beachten.

Hinweise

2.2 Zahl der Vollgeschosse
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. §§ 16, 
20 BauNVO

2.3 Höhe baulicher Anlagen
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.v.m. § 18 
BauNVO

3.	 Bauweise
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.v.m. § 22 
BauNVO

4.	 überbaubare Grundstücksfläche
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
Abs. 3 BauNVO

5.	 Fläche für Stellplätze, Garagen, und 
Carports
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 
BauNVO

6.	 Einfahrtbereich / Ausfahrtbereich
Analog § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

7.	 Grenze des räumlichen Geltungs­
bereiches 
Analog § 9 Abs. 7 Baugb

Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück unterbaut wird (hier 
Tiefgarage), sind bei der Ermittlung der Grundflächen-
zahl nicht anzurechnen.

Siehe Plan
Analog § 20 BauNVO wird die Zahl der Vollgeschosse 
als Höchstmaß entsprechend des Planeintrags fest-
gesetzt. Garagengeschosse (Tiefgarage) sind auf die 
Zahl der Vollgeschosse nicht anzurechnen (§ 21 a Abs. 
1 BauNVO).

Im Bereich der III-geschossigen baulichen Anlagen gilt 
eine max. Gebäudehöhe von 13,89 m ab Oberkante 
des aktuellen Sportplatzniveaus.

Siehe Plan.
Analog § 22 Abs. 4 BauNVO wird die abweichende 
Bauweise (a) festgesetzt.

Siehe Plan,
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Be-
bauungsplangebiet durch die Festsetzung von Bau-
grenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen 
Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht über-
schreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb des 
im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes zu 
errichten. Innerhalb der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen zulässig (§ 14 BauNVO), die dem 
Nutzungszweck des im Baugebiet gelegenen Grund-
stückes oder des Baugebietes selbst dienen und die 
seiner Eigenart nicht widersprechen. Außerhalb und 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
(hier: Tiefgarage), befestigte Zufahrten und Zugänge, 
Wege und weitere Erschließungselemente, Terrassen, 
Balkone sowie Stellplätze, Garagen und Carports mit 
jeweils bis zu drei Einstellmöglichkeiten zulässig. Grö-
ßere Einheiten sind oberhalb der Geländeoberfläche 
nur in den dafür vorgesehenen Bereichen zulässig.

Siehe Plan,
Die Anlage von Stellplätzen, Garagen und Carports 
oberhalb der Geländeoberfläche mit mehr als drei 
Einstellmöglichkeiten ist ausschließlich in den dafür 
vorgesehenen Bereichen zulässig. Stellplatzanlagen, 
Garagen und Carports mit weniger als drei Einstell-
möglichkeiten sind innerhalb des gesamten Sonder-
gebietes zulässig. Tiefgaragen sind von dieser Festset-
zung ausgenommen.

Siehe Plan,
Das Plangebiet wird durch die Quirinusstraße im 
Norden erschlossen. Ein- und Ausfahrten sind im Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplanes in dem dafür 
vorgesehenen Bereich zulässig. Ein- und Ausfahrten 
im Bereich der Straße „Auf Horngarten“ sind unzu-
lässig.

Siehe Plan.

ErschlieSSungsplan (Entwurf), ohne Maßstab, Stand: 07.05.2014
Quelle: Victor‘s Unternehmensgruppe

II

I

III

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)
•	 Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert. 
•	 Das anfallende Schmutzwasser ist durch Anschluss an die vorhandene öffentliche Kanalisation in der „Qui-

rinusstraße“ zu entsorgen.
•	 Die Entwässerung des anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers wird wie folgt ge-

regelt, wobei die Vorschaltung eines Speichers (z.B. Zisterne) zur Brauchwassernutzung generell zulässig ist. 
Die Niederschlagsentwässerung ist an den öffentlichen Kanal der Straße „Auf Horngarten“ anzuschließen 
(aktuell stillgelegt, Überwindung Höhenunterschied durch Hebeanlage).

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
•	 Werbeanlagen in Form beweglicher Körper, Blinklichter / Blinkschaltung, laufender Schriftbänder / Lauf-

schaltung und Wechsellichtanlagen / Wechselschaltung sowie Lichtprojektionen an Außenwände sind ge-
nerell unzulässig (u.a. Videowalls). Mit Geräuschen / Schall (Sprache, Musik, etc.) untermalte Werbung ist 
unzulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO und SWG)

Geltungsbereich des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet “Hotel mit angegliedertem betreutem Wohnen“
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11  ABS. 2 BAUNVO)

GRZ 
0,6 / 0,8

Grundflächenzahl
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

III Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaSS
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 BAUNVO)

Bauweise 
a

Abweichende Bauweise
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

Baugrenze
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

  
Anschluss an Verkehrsflächen; hier: Ein- und Ausfahrtbereich
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

Flächen für Stellplätze, Garagen und carports
(Analog § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

Rückbau der Gebäude

Bearbeitet im Auftrag der
Victor‘s Unternehmensgruppe

An der Erstellung des Bebauungsplanes 
waren beteiligt:

Kernplan GmbH
Kirchenstraße 12
66557 Illingen

Stand des Entwurfs:
04.06.2014 -  Auslegung

Verantwortlicher Projektleiter B-Plan
Dipl.-Ing. Hugo Kern,
Raum- und Umweltplaner, 
Geschäftsführender Gesellschafter

M 1:1.000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Hotelanlage mit 

angegliederter Seniorenresidenz, Perl“
In DER Gemeinde Perl, OrtsTEIL Perl

M 1:5000 Quelle: LVGL
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